
 
Verbandsgemeinde Vordereifel 
 

  
Sitzung-Nr.: 950/HaFi/031/2021 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen 10. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 
 
Gremium: Haupt- und Finanzausschuss 
 
 

 
 
Sitzung am Donnerstag, 02.12.2021   

 
 
Sitzungsort:  
im großen Sitzungssaal der VGV 
Vordereifel, Kelberger Str. 26, 56727 
Mayen 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  18:00 Uhr  
 
bis   18:25 Uhr 

 

Anwesend sind: 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  

1. Beigeordnete(r) 
Kicherer, Christoph  

Beigeordnete(r) 
Schneider, Petula  
Stumpf, Egon  

CDU 
Heinz, Richard  
Kanzinger, Timo  
Müller, Christian  
Retterath, Ferdinand  
Thamm, Christina Vertreterin für Jürgen Kanthak 

SPD 
Busch, Gernot Vertreter für Andrea Loch bzw. Helmut  

Wingender 
Geisbüsch, Heinz  
Keifenheim, Herbert  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Rebell, Ruth  

Schriftführer 
Karst, Jürgen  
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entschuldigt fehlt: 
 

CDU 
Drefs, Alexander  
Kanthak, Jürgen  

SPD 
Loch, Andrea  
Wingender, Helmut Vertretung für Frau Andrea Loch 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Schmitt, Herbert  

FDP 
Rausch-Preißler, Susanne  

 
Weitere Teilnehmer: 
VG-Ratsmitglied Thomas König (AfD) 
 

Von der Verwaltung nehmen teil: 
Augel, Michael (FB 1) 
Hermann, Markus (FB 2) 
Pung, Andreas (FB 4) 
Montada, Thomas (Personalrat) 

 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht mit 
Schreiben vom 23.11.2021 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, eingela-
den wurde.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der Ver-
bandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 47/2021 vom 
25.11.2021. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach § 39 Ge-
mO  

 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbeschluss 
(Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 
 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 
Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit iSv § 34 Abs. 7 iVm § 34 Abs. 3 S. 
2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 7 GemO) wer-
den mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 
 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
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T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Vorstellung der Investitionspläne Schulen 
Vorlage: 950/147/2021 

  
 2.  Sachstand der Feuerwehrhäuser Baar und Bermel 

Vorlage: 950/129/2021 
  
 3.  Änderung der Satzung über den Kostenersatz der Feuerwehr 

Vorlage: 950/117/2021 
  
 4.  Aufnahme eines Kredits für das Haushaltsjahr 2021 - Grundsatzbeschluss - 

Vorlage: 950/148/2021 
  
 5.  Teilnahme an der 3. Bündelausschreibung Erdgas 2023 - 2025 

Vorlage: 950/149/2021 
  
 6.  Teilnahme an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023 - 2025 

Vorlage: 950/150/2021 
  
 7.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan der Verbandsgemeinde Vor-

dereifel für das Haushaltsjahr 2022 
Vorlage: 950/145/2021 

  
 7.1.  Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 

Vorlage: 950/152/2021 
  
 8.  Mitteilungen 
  
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 1 Vorstellung der Investitionspläne Schulen 
Vorlage: 950/147/2021 

  
  
 Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Investitionspläne für die Schulen zur 

Kenntnis.  
 

  
 2 Sachstand der Feuerwehrhäuser Baar und Bermel 

Vorlage: 950/129/2021 

  
  
 Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Informationen zu den Feuerwehr-

häusern Baar und Bermel zur Kenntis.  
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 3 Änderung der Satzung über den Kostenersatz der Feuerwehr 

Vorlage: 950/117/2021 

  
  
 Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, der   
Änderung zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für 
Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr zuzustimmen.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 

 4 Aufnahme eines Kredits für das Haushaltsjahr 2021 - Grundsatzbeschluss - 
Vorlage: 950/148/2021 

  
  
 Beschluss: 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 3 Ziffer 5 der 
Hauptsatzung Kreditaufnahmen in der Höhe, wie sie zur Vermeidung eines 
Fehlbetrages bei den Investitionen notwendig sind, jedoch höchstens bis zu dem 
in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzten Gesamtbetrag von 789.210,00 Eur. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, zum gegebenen Zeitpunkt Kreditangebote 
von mindestens 4 Kreditinstituten einzuholen.  
 
Der Kredit ist bei der Bank/Sparkasse aufzunehmen, die die günstigsten Zins-
konditionen bietet.  
 
Der Auszahlungskurs soll 100 % betragen, der Tilgungssatz 1 % zuzüglich er-
sparter Zinsen.  
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die tatsächliche Höhe des Kredits und 
die Zinsfestschreibung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entscheiden.  
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 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 
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Teilnahme an der 3. Bündelausschreibung Erdgas 2023 - 2025 
Vorlage: 950/149/2021 

  
  
 Beschluss: 

1. Der Ausschuss nimmt die Ausschreibungskonzeption der Gt-service Dienst-

leistungsgesellschaft mbH nebst dem Hinweisblatt Bioerdgas (Anlage 6) zur 

Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesell-

schaft mbH (Gt-service) mit der Ausschreibung der Erdgaslieferung der 

Verbandsgemeinde ab 01.01.2023 dauerhaft zu beauftragen, die sich zur 

Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen 

kann. 

3. Der Ausschuss bevollmächtigt den Aufsichtsrat der Gt-service die Zu-

schlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen im Rahmen der Bündel-

ausschreibung(en) Erdgas, an denen die Verbandsgemeinde teilnimmt, na-

mens und im Auftrag der Verbandsgemeinde vorzunehmen. 

4. Die Verbandsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelaus-

schreibungen als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur 

Erdgasabnahme von dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die jeweils den 

Zuschlag erhält/erhalten, für die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslauf-

zeit. 

5.  Die Verwaltung wird beauftragt, Erdgas mit folgender Qualität im Rahmen 
der Bündelausschreibungen Erdgas über die Gt-service auszuschreiben: 

Für alle Abnahmestellen Erdgas mit einem Anteil von 10 % Bioerdgas 

 
 Abstimmungsergebnis: 

 

Ja 9 

Nein 0 

Enthaltung 1 

Befangenheit 0 



Seite 6 
 

 
 

 6 Teilnahme an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023 - 2025 
Vorlage: 950/150/2021 

  
  
 Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt an der der 5. Bündelausschreibung 
Strom 2023 – 2025 nicht teilzunehmen. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein 0 

Enthaltung 1 

Befangenheit 0 

 
 

 7 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan der Verbandsge-
meinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2022 
Vorlage: 950/145/2021 

  
  
 Beschluss: 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Haushaltssatzung, den Haushalts-
plan sowie den Stellenplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haus-
haltsjahr 2022 zur Kenntnis. 
 
Er empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, Haushaltssatzung, Haushaltsplan und 
Stellenplan 2022 in der vorliegenden Form anzunehmen. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein 0 

Enthaltung 1 

Befangenheit 0 
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7.1 

 
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 
Vorlage: 950/152/2021 

  
  
 Beschluss: 

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 
2022 in der vorgelegten Form. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 10 

Nein 0 

Enthaltung 0 

Befangenheit 0 

 
 

 8 Mitteilungen 

  
  
 8.1 Erweiterung Verwaltungsgebäude 

 
Nach fernmündlicher Mitteilung von Herrn Kämper, ADD, ist die baufachliche 
Prüfung abgeschlossen. Der Bewilligungsbescheid wird, wenn möglich, noch im 
Dezember 2021 erteilt, spätestens im Januar 2022. Der Fördersatz beträgt 50 
%. Die Förderung beträgt rd. 750.000 EUR. 

Der Bauantrag wurde bereits der Stadtverwaltung Mayen als zuständige Bauge-
nehmigungsbehörde eingereicht. 

Entsprechend den gefassten Vorratsbeschlüssen wurden bisher nur die Leis-
tungsphasen 1-4 an die externen Planer vergeben. Eine Beauftragung der Leis-
tungsphasen 5-9, insbesondere bei dem Auftrag für die Planungsleistungen an 
das Büro Seelbach und Schäfer, macht bereits zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. 
Hierdurch kann die Zeit bis zur Erteilung der Baugenehmigung schon beispiels-
weise mit der Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die durchzuführenden 
Ausschreibungen genutzt werden. 

 

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung um 18:25 Uhr. 

 
  
 
________________     __________________ 
Vorsitzender Schriftführer   
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